
Entsorgungsfachbetriebe- und Transportgenehmigungsverordnung –
Staatlich anerkannter Fortbildungslehrgang zum Erhalt der Fachkunde
nach § 11 EfbV und § 6 TgV

Die für die Leitung und Beaufsichtigung verantwortlichen Personen von Entsorgungsfach-
betrieben nach § 52 KrW-/AbfG und von Betrieben mit abfallrechtlicher Transportge-
nehmigung sind verpflichtet, die in einem Grundkurs erworbene Fachkunde regelmäßig zu
erneuern. Die Zeitintervalle betragen 2 Jahre nach EfbV und 3 Jahre nach TgV. Die
Erneuerung erfolgt durch die Teilnahme an einem staatlich anerkannten Lehrgang. Die
Teilnahmebescheinigung wird in allen Bundesländern anerkannt.

Der Fachkundelehrgang frischt dabei die im Grundlehrgang erworbenen Kenntnisse auf und
behandelt alle aktuellen Schwerpunkte und die gesetzliche Fortentwicklung:

Der Kreis unserer Referenten setzt sich aus Fachexperten aus der Abfallwirtschaft, leitenden
Mitarbeitern aus der kommunaler Verwaltung sowie Juristen mit Schwerpunkt Umwelt- und
Abfallrecht zusammen, welche ein praxisorientiertes Lehrgangskonzept umsetzen

Durchgeführt wird der Fachkundelehrgang an den nachstehend aufgeführten Orten. Der Preis
für den zweitägigen Fortbildungslehrgang nach § 11 EfbV und § 6 TgV beträgt 195,00 € pro
Tag/Teilnehmer, zzgl. Mehrwertsteuer

Ein detailliertes Lehrgangsprogramm und eine Anfahrtsbeschreibung zu dem von Ihnen
ausgewählten Veranstaltungsort übersenden wir Ihnen gerne. Weitere Informationen sowie
Anmeldung zu den vorgenannten Terminen bitte unter

TÜO Technische Überwachungsorganisation GmbH
Dipl.-Ing. Thomas Haberbosch
Friedrichstr. 41
70174 Stuttgart

Telefon: 0711.722. 39 29
Telefax: 0711.722. 38 52

Neue Entwicklungen im Abfallrecht: Gesetze, Verordnungen und sonstige
Vorschriften
Erfahrungen bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in die betriebliche Praxis
Haftungs- und strafrechtliche Risiken Führung der Dokumentation: Nachweisführung,
Abfallregisterführung
Führung des Betriebstagebuchs für Entsorgungsfachbetriebe, Input-/Outputbilanzen
Aktuelle Entwicklungen im Abfalltransport und Gefahrgutrecht
Erfahrungen bei der Überwachung von Entsorgungsfachbetrieben aus behördlicher
Sicht sowie Aufgaben der behördlichen Überwachung, Umfang der Überwachung,
Betriebskontrollen
Erleichterungen und Ausnahmen für Entsorgungsfachbetriebe
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09. + 10. Oktober 2008

30. + 31. Mai 2008

14. + 15. November 2008


